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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Umweltausschuss 20.10.2021 Entscheidung 
Stadtvertretung 09.11.2021 Entscheidung 

 
 
Schmutzwasserbeseitigung; HIER: Gebührenbedarfsberechnung 2022 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Schmutzwassergebühr 2022 sinkt gegenüber 2021 von 2,08 Euro pro m³ auf 1,90 m³ 
Schmutzwasser. 
 
Sachverhalt: 
 

Die Gebühren der Stadtentwässerung Hamburg und des AZV Pinneberg werden sich nach 
derzeitigem Kenntnisstand für die Schmutzwasserableitung 2022 nicht verändern. Die Ge-
bühren von Henstedt-Ulzburg sind an den diesjährig geltenden Gebührensatz angepasst 
worden. 
 
Aus der Nachkalkulation 2020 ergibt sich ein Überschuss von rund 1.228.500 Euro, der in 
der Kalkulation 2022 kostenmindernd zu berücksichtigen ist. 
 
Wie schon im vorigen Jahr wurde in der Kalkulation ein Fremdwasseranteil (Differenz zwi-
schen der abgerechneten Schmutzwassermenge und der für die Gebührenermittlung zu 
Grunde liegenden Frischwassermenge) berücksichtigt. Grundlage hierfür ist der Durch-
schnittswert der Jahre 2004 bis 2020 (492.700 Euro). 
 
Die Gesamtaufwendungen im Bereich Abwasserbeseitigung ergeben einen Betrag von vo-
raussichtlich 8.428.000 Euro für das Jahr 2022. 
 
Bei Zugrundelegung von 4.426.000 m³ Frischwassermenge ergibt sich für 2022 somit eine 
Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,90 Euro pro m³ Schmutzwasser. 
 
Damit sinkt die Schmutzwassergebühr in Norderstedt nach fünf Jahren Gebührensta-
bilität. 
 
Eine Änderung der Schmutzwassergebührensatzung (Nachtragssatzung) ist somit erforder-
lich. 
 
Anlagen: 
 

1.) Gebührenbedarfsberechnung Schmutzwasserbeseitigung 2022 
2.) 2. Nachtragssatzung zur Schmutzwasserbeseitigung  
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